
Beschlussprotokoll des 109. Deutschen Ärztetages  
vom 23.-25. Mai 2006 in Magdeburg  
 
 
Punkt VII der Tagesordnung, Absatz Prävention/Impfen:  
 
 
10. Pflichtimpfung für Masern:  
 
Der Deutsche Ärztetag fordert die Bundesregierung auf, umgehend die 
Masernimpfung in Deutschland nach §20 Abs.6 Infektionsschutzgesetz (IfSG) als 
eine Pflichtimpfung vorzusehen.  
 
11. Impfungen:  
 
Der Deutsche Ärztetag fordert die Ärztekammern auf, zu prüfen, ob gegen Ärzte, die 
sich explizit und wiederholt gegen empfohlene Schutzimpfungen nach §20 (3) 
Infektionsschutzgesetz (IfSG) aussprechen, berufsrechtliche Schritte eingeleitet 
werden können, da sie mit ihrem Verhalten gegen das Gebot der ärztlichen Sorgfalts- 
und Qualitätssicherungspflicht verstoßen.  
 
12. Impfstatus in Gemeinschaftseinrichtungen:  
 
Der Deutsche Ärztetag fordert die zuständigen Länderministerien auf, die 
notwendigen Rechtsbestimmungen zu erlassen, dass in 
Gemeinschaftseinrichtungen, wie Kindergärten und Schulen, nur Kinder 
aufgenommen werden dürfen, die einen vollständigen Impfstatus entsprechend den 
nach §20 (3) IfSG von den obersten Landesgesundheitsbehörden öffentlich 
empfohlenen Schutzimpfungen dokumentiert vorweisen können; es sei denn, nach 
ärztli-chem bzw. amtsärztlichen Urteil ist eine Impfung bei dem Kind oder 
Jugendlichen kontraindiziert.  
 
13. Höhere Durchimpfungsrate:  
 
Der 109. Deutsche Ärztetag fordert die zuständigen Ministerien der Bundesländer 
auf, eine vollständig erfolgte Durchimpfung von Säuglingen und Kleinkindern – 
entsprechend den aktuellen Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) – 
zur Voraussetzung für die Aufnahme in überwiegend staatlich finanzierten 
Kinderkrippen und Kindergärten zu machen und diese in dem künftigen 
Präventionsgesetz auch gesetzlich zu verankern.  
 
 


